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Satzung 
der Stadt Offenburg 

über die Erhebung von Verwaltungsgebühren 
für die Wahrnehmung von Aufgaben 

als untere Verwaltungsbehörde und als untere Baurechtsbehörde  
vom 04. Dezember 2006 in der Fassung vom 30. Januar 2023 

 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, der §§ 2 

und 11 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg und des § 4 Abs. 3 
des Landesgebührengesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Offenburg in der 

Sitzung am 30. Januar 2023 folgende Satzung beschlossen: 
 

 
§ 1 

Gebührenpflicht 
 

(1) Für die Wahrnehmung von Aufgaben der Stadt Offenburg als untere 
Verwaltungsbehörde im Sinne des Landesverwaltungsgesetzes und als untere 
Baurechtsbehörde im Sinne der Landesbauordnung werden 
Verwaltungsgebühren nach den Anlagen dieser Satzung erhoben. 

 
(2) Diese Satzung gilt nicht, soweit spezielle gesetzliche Gebührenvorschriften 

bestehen. 
 

(3) Die Stadt Offenburg kann Dritte beauftragen, die Gebühren nach dieser Satzung 
zu berechnen, Bescheide auszufertigen und zu versenden, die Gebühren 
entgegenzunehmen und abzuführen, Nachweise darüber für die Stadt Offenburg 
zu führen sowie die erforderlichen Daten zu verarbeiten und die verarbeiteten 
Daten der Stadt Offenburg mitzuteilen. 
 

 
§ 2 

Gebührenschuldner 
 

(1) Zur Zahlung der Gebühr und Auslagen ist derjenige1 verpflichtet, 
 

1. dem die öffentliche Leistung zuzurechnen ist; 
2. der die Gebühren- und Auslagenschuld durch eine gegenüber der Stadt 

abgegebene schriftliche Erklärung übernommen hat; 
3. der für die Gebühren- und Auslagenschuld eines anderen kraft 

Gesetzes haftet. 
 
(2) Mehrere Gebühren- und Auslagenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

 
 

                                                 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 
männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet und hingegen das generische Maskulinum verwendet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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§3 
Sachliche und persönliche Gebührenfreiheit 

 
(1) Gebühren werden nicht für öffentliche Leistungen erhoben, die folgende 

Angelegenheiten betreffen:  
 

1. Gnadensachen;  
2. das bestehende oder frühere Dienstverhältnis von Beschäftigten des 

öffentlichen Dienstes; 
3. die bestehende oder frühere gesetzliche Dienstpflicht oder die bestehende 

oder frühere anstelle der gesetzlichen Dienstpflicht geleistete Tätigkeit; 
4. Prüfungen, die der beruflichen Aus- und Weiterbildung dienen, mit Ausnahme 

von Prüfungen zur Notenverbesserung; 
5. mündliche und einfache schriftliche Auskünfte, soweit bei schriftlichen 

Auskünften die Anlage zu dieser Satzung keine besondere Regelung trifft; 
6. die behördliche Informationsgewinnung, mit Ausnahme der 

Vermessungsgebühren; 
7. Verfahren, die von der Gemeinde ganz oder überwiegend nach den 

Vorschriften der Abgabenordnung durchzuführen sind, mit Ausnahme der 
Entscheidung über Rechtsbehelfe; 

8. einfache elektronische Kopien. 
 
(2) Von der Entrichtung einer Verwaltungsgebühr nach der Anlage zu dieser 

Satzung sind befreit, soweit Gegenseitigkeit besteht: 
 

1. das Land Baden-Württemberg; 
2. die landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die 
nach den Haushaltsplänen des Landes für Rechnung des Landes verwaltet 
werden; 
3. die Gemeinden, Landkreise, Gemeindeverbände, Zweckverbände sowie 
Verbände der Regionalplanung in Baden-Württemberg. 

 
(3)  Von der Entrichtung einer Verwaltungsgebühr nach der Anlage zu dieser 

Satzung sind außerdem befreit: 
 

1. die Kirchen und die sonstigen als Körperschaften des öffentlichen Rechts 
anerkannten Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie deren 
Untergliederungen und Mitgliedsverbände und die ihnen zugeordneten 
Einrichtungen, Anstalten und Stiftungen; 
2. die Verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie deren Untergliederungen und 
Mitgliedsverbände und die ihnen zugeordneten Einrichtungen, Anstalten und 
Stiftungen für den Bereich der Wohlfahrts- und Gesundheitspflege. 

 
(4) Die Gebührenbefreiungen nach Abs. 2 und 3 treten nicht ein, soweit die dort 

genannten Stellen berechtigt sind, die Gebühren Dritten aufzuerlegen oder sonst 
auf Dritte umzulegen. Satz 1 gilt für die in Abs. 3 genannten Stellen nur für deren 
steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe oder Betriebe gewerblicher Art. 
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Ferner tritt eine Gebührenbefreiung nicht ein für öffentliche Leistungen der Stadt, 
wenn diese öffentlichen Leistungen nicht nur durch die Stadt bzw. deren 
Organisationseinheiten selbst erbracht werden und für öffentliche Leistungen im 
Bereich des Vermessungswesens und des bautechnischen Prüfwesens. 

 
(5)  Im Übrigen kann im Einzelfall von der Erhebung einer Verwaltungsgebühr ganz 

oder teilweise abgesehen werden, wenn die Festsetzung der Gebühr nach Lage 
des einzelnen Falles unbillig wäre. 

 
 

§ 4  
Gebührenhöhe 

 
(1) Die Höhe der Verwaltungsgebühr richtet sich nach dem als Anlage zu dieser 

Satzung beigefügten Gebührenverzeichnis. Das Gebührenverzeichnis ist 
Bestandteil der Satzung. Für öffentliche Leistungen, für die im 
Gebührenverzeichnis weder eine Verwaltungsgebühr bestimmt noch 
Gebührenfreiheit vorgesehen ist, ist eine Gebühr von 7,50 Euro bis 10.000,00 
Euro zu erheben. 

 
(2) Die Gebühr soll die mit der öffentlichen Leistung verbundenen 

Verwaltungskosten aller an der Leistung Beteiligter decken. Beteiligt die primär 
tätige Dienststelle weitere Dienststellen, erhöht sich die Gebühr daher um die 
tatsächliche Bearbeitungszeit der weiteren Dienststellen multipliziert mit dem 
angegebenen Stundensatz. Die Gebührenhöhe bemisst sich insoweit nach dem 
Verwaltungsaufwand und, soweit das Gesetz über den Einheitlichen 
Ansprechpartner für das Land Baden-Württemberg vom 01. Dezember 2009 
(EAP BW) keine Anwendung findet, nach der wirtschaftlichen oder sonstigen 
Bedeutung für den Gebührenschuldner zum Zeitpunkt der Beendigung der 
öffentlichen Leistung. 

 
(3) Ist eine Verwaltungsgebühr nach der Zeit bestimmt, bemisst sich die 

Höhe nach der tatsächlichen Bearbeitungszeit je Mitarbeiter, multipliziert mit dem 
angegebenen Stundensatz. Die Berechnung der Zeitgebühr erfolgt je 
angefangene Viertelstunde. 

 
(4) Vorbehaltlich einer besonderen Regelung sind für eine Wertgebühr der 

Verkehrswert oder die Baukosten zum Zeitpunkt der Beendigung der Leistung 
oder eine andere hierfür geeignete Bemessungsgrundlage zugrunde zu legen. 
Der Gebührenschuldner hat auf Verlangen den Wert des Gegenstandes 
nachzuweisen. Bei Verweigerung oder ungenügender Führung des Nachweises 
kann die Behörde den Wert auf Kosten des Gebührenschuldners schätzen. Sie 
kann sich hierbei einem Sachverständiger bedienen. 

 
(5) Wenn der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leistung abgelehnt wird, wird 

eine Gebühr in Höhe von einem Zehntel bis zum vollen Betrag der 
Verwaltungsgebühr erhoben, sofern die Anlage keine besondere Regelung trifft. 
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Wird der Antrag ausschließlich wegen Unzuständigkeit der Behörde abgelehnt, 
wird keine Verwaltungsgebühr erhoben.  

 
(6) Sofern die Anlage keine besondere Regelung trifft, wenn der Antrag auf 

Erbringung einer öffentlichen Leistung zurückgenommen wird oder die öffentliche 
Leistung aus sonstigen Gründen unterbleibt, wird eine Gebühr in Höhe von 
einem Zehntel bis zur halben Gebühr erhoben, wenn mit der sachlichen 
Bearbeitung begonnen, die Erbringung der öffentlichen Leistung aber noch nicht 
beendet war.  

 
(7) Für die Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen, Siegeln, Abschriften, 

Fotokopien sowie für die Erteilung von Befreiungen, Ausnahmen und 
Abweichungen von Rechtsvorschriften und sonstigen allgemeinen Anordnungen 
gilt das Gebührenverzeichnis zur Verwaltungsgebührenordnung in der jeweils 
geltenden Fassung. 

 
(8) Für regelmäßig wiederkehrende Amtshandlungen für den gleichen 

Gebührenschuldner können Pauschalgebühren festgesetzt werden. 
 
(9) Soweit die der Gebührenerhebung zugrundeliegenden Leistungen einer 

Umsatzsteuerpflicht unterliegen, ist zusätzlich zur Gebühr die gesetzliche 
Umsatzsteuer zu entrichten. 

 
 

§ 5 
Auslagen 

 
(1) In der Verwaltungsgebühr sind grundsätzlich die der Behörde erwachsenen 

Auslagen inbegriffen. Der Ersatz der Auslagen kann besonders verlangt werden, 
wenn dies das übliche Maß des gewöhnlichen Geschäftsaufwands erheblich 
übersteigt oder wenn für eine öffentliche Leistung keine Verwaltungsgebühr 
erhoben wird. 

 
(2) Als Auslagen, die neben der Verwaltungsgebühr erhoben werden können, gelten 

insbesondere: 
 

1. Gebühren für Telekommunikationsdienstleistungen; 
2. Reisekosten; 
3. Kosten öffentlicher Bekanntmachungen; 
4. Vergütung für Zeugen und Sachverständige sowie sonstige Kosten der 
Beweiserhebung; 
5. Vergütungen an andere juristische oder natürliche Personen für Leistungen 
und Lieferungen; 
6. Kosten der Beförderung und Verwahrung von Personen und Sachen; 
7. Gebühren für Übersetzungen. 
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(3) Auf die Erstattung von Auslagen sind die für Verwaltungsgebühren geltenden 
Vorschriften entsprechend anzuwenden. Der Anspruch auf Erstattung der 
Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu erstattenden Betrags. 
 

 
§ 6 

Auskunftspflicht 
 
Die/Der Gebührenschuldner/in ist verpflichtet, die zur Festsetzung der 
Verwaltungsgebühr erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zu 
machen und die notwendigen Unterlagen in Urschrift oder beglaubigter Abschrift 
vorzulegen. Es gelten die Bestimmungen der Abgabenordnung. 

 
 

§7 
Entstehung, Fälligkeit, Zahlung 

 
(1) Die Verwaltungsgebühr und die Auslagen entstehen mit der Beendigung der 

öffentlichen Leistung, für die sie erhoben werden.  
 

(2) Bei Zurücknahme des Antrags nach § 4 Abs. 5 entsteht die Verwaltungsgebühr 
mit der Zurücknahme und in den anderen Fällen des § 4 Abs. 5 und des § 4 Abs. 
4 mit der Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung. 

 
(3) Die Verwaltungsgebühr und die Auslagen werden mit der Bekanntgabe der 

Gebühren- und Auslagenentscheidung an den Schuldner fällig. 
 

(4) Die Erbringung einer öffentlichen Leistung, die auf Antrag erfolgt, kann von der 
Zahlung eines Vorschusses oder von der Leistung einer Sicherheit bis zur Höhe 
der voraussichtlich entstehenden Gebühren und Auslagen abhängig gemacht 
werden. 

 
(5) Ausfertigungen, Abschriften sowie zurückzugebende Urkunden, die aus Anlass 

der öffentlichen Leistung eingereicht worden sind, können bis zur Bezahlung der 
festgesetzten Gebühren und Auslagen zurückbehalten werden. 
 

 
§ 8 

In-Kraft-Treten 
 

Diese Satzung tritt am 1. Februar 2023 in Kraft. 
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung Baden-Württemberg: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO 
erlassener Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung 
ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Stadt Offenburg geltend 
gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, 
kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn 
• die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung verletzt worden sind oder 
• der*die Oberbürgermeister*in dem Beschluss nach § 43 GemO wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder 
• vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
oder eine dritte Person die Verletzung gerügt hat. 
 
 
 
Offenburg, 
 
 
Marco Steffens 
Oberbürgermeister 
 
 
Inkrafttreten: 

1. Änderungssatzung vom 29.03.2010  
am 01.04.2010 

2. Änderungssatzung vom 19.12.2012  
am 01.01.2013 

3. Änderungssatzung vom 19.12.2022 
am 01.01.2023 

4. Änderungssatzung vom 30.01.2023 
Am 01.02.2023 
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Gebührenverzeichnis 
Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Offenburg vom 30.01.2023 

 

 

Festgebühr Zeitgebühr Wertgebühr
Allgemeine Hinweise

1 Allgemeine Verwaltungsgebühren

für den mittleren Dienst 16,25 € / Viertelstd.
für den gehobenen Dienst 21 € / Viertelstd.
für den höheren Dienst 27,50 € / Viertelstd.

2 Bauvoranfrage
2.1

0,25% der 
Baukosten-

summe, mind. 
234 €

2.2 19,50 € / 
Viertelstd. 

3 * Regelbaugenehmigungsverfahren
3.1 *

0,70% der 
Baukosten-

summe, mind. 
234 €

Gebühren der unteren Baurechtsbehörde

Gebühr
GebührentatbestandLfd. Nr.

Erteilung eines Bauvorbescheides, in % der 
Baukostensumme nach DIN 276 
Kostengruppen 300 und 400, ausgehend von 
den am Ort der Bauausführung zum 
Zeitpunkt der Genehmigung inkl. des Wertes 
von Eigenleistungen entstehenden Kosten, 
aufgerundet auf volle Tausend 
(§ 57 Abs. 1 LBO)

Bei Verfahrensbeteiligung von Mitarbeitern 
aus anderen städtischen Abteilungen sind 
folgende Stundensätze anzuwenden:

Die Berechnung einer Zeitgebühr erfolgt je angefangene Viertelstunde.

Zu den ausgewiesenen Gebühren kommen gegebenenfalls die gesetzlichen Umsatzsteuerbeträge 
hinzu, falls eine entsprechende Umsatzsteuerpflicht besteht. Besteht Sie bereits aktuell, wurde ein 
entsprechender Hinweis (zzgl. USt) vermerkt.

Soweit die Gebühren nach den Baukosten berechnet werden, ist von den Kosten nach DIN 276 Teil 4 
Kostengliederung Nr. 300 - 469 (Ausgabe Juni 1993) auszugehen, die am Ort der Bauausführung im 
Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung zur Erstellung des Vorhabens erforderlich sind, einschließlich 
des Wertes etwaiger Eigenleistungen (Material und Arbeitsleistung). Die Baukosten sind auf volle 1.000 
€ aufzurunden. Zu den Bau- und Herstellungskosten gehört die auf diese Kosten entfallende 
Umsatzsteuer.

* Betreffend Nr. 3 bis 5
Aufwandsentschädigung für die nachträgliche Genehmigung von rechtswidrig errichteten, baulichen 
Anlagen: Nachträgliche Genehmigungen einer ohne Baugenehmigung ausgeführten 
genehmigungsbedürftigen baulichen Anlage werden mit der dreifachen Genehmigungsgebühr 
abgerechnet.

** Betreffend Nr. 7.2.14 
Maßgebend bei der Höhe der Baukosten sind die Werte aus dem aktuell geltenden 
Baukostenindexkatalog.

Bei Verfahrensbeteiligung anderer städtischer 
Abteilungen zzgl. Gebühr nach lfd. Nr. 1

Wenn der Gebührenberechnung Baukosten 
nicht zugrunde gelegt werden können
(§ 57 Abs. 1 LBO)

Erteilung einer Baugenehmigung, in % der 
Baukostensumme nach DIN 276, 
Kostengruppen 300 und 400, ausgehend von 
den am Ort der Bauausführung zum 
Zeitpunkt der Genehmigung entstehenden 
Kosten inkl. des Wertes von 
Eigenleistungen, aufgerundet auf volle 
Tausend, inkl. Bauüberwachung und bis zu 
zwei Abnahmen auf der in Ziffer 3.1 
genannten Grundlage (§ 58 Abs. 1 LBO)
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3.2 * 19,50 € / 
Viertelstd. 

4 * Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
4.1 * 0,50% der 

Baukosten-
summe, mind. 

234 €
4.2 * 19,50 € / 

Viertelstd. 

5 * Kenntnisgabeverfahren

19,50 € / 
Viertelstd. 

6 Fachverfahren

19,50 € / 
Viertelstd. 

7 Begleitverfahren
7.1 19,50 € / 

Viertelstd. 

7.2

7.2.1

7.2.1.1
2.000 €

7.2.1.2
5.000 €

7.2.1.3
500 €

7.2.2 Wohn- / 
Gewerbefläche x 
Bodenrichtwert 

x 0,1
7.2.3 19,50 € / 

Viertelstd. 
7.2.4 5% der 

Herstellungs-
kosten der 

Anlagen zur 
Schaffung der 
Barrierefreiheit

Geschossigkeit 
(§ 31 Abs. 1 oder 2 BauGB)

Bauweise 
(§ 31 Abs. 1 oder 2 BauGB)
Barrierefreiheit
(§ 39 Abs. 3 LBO)

Verlängerung der Geltungsdauer von 
Genehmigungen
(§ 62 Abs. 2 LBO)

Bei Verfahrensbeteiligung anderer städtischer 
Abteilungen zzgl. Gebühr nach lfd. Nr. 1

Bei Verfahrensbeteiligung anderer städtischer 
Abteilungen zzgl. Gebühr nach lfd. Nr. 1

Zulassung einer gewerblichen oder 
sonstigen Nutzung

Art der baulichen Nutzung 
(§ 31 Abs. 1 oder 2 BauGB)

Zulassung einer 
Betriebsleiterwohnung
Zulassung von Wohnungen allgemein

Bestätigung zum Eingang vollständiger 
Unterlagen im Kenntnisgabeverfahren
(§ 51 Abs. 1 LBO)

Baurechtliche Entscheidungen über 
Befreiungen, Ausnahmen, Erleichterungen, 
Abweichungen von baurechtlichen 
Vorschriften (bauplanungsrechtlichen sowie 
bauordnungsrechtlichen, inbs. nach § 31 
BauGB, § 6 Abs. 3 LBO, § 37 Abs. 7 LBO, 
§ 39 Abs. 3 LBO, § 56 LBO) hinsichtlich

Bei Verfahrensbeteiligung anderer städtischer 
Abteilungen zzgl. Gebühr nach lfd. Nr. 1

Bei Verfahrensbeteiligung anderer städtischer 
Abteilungen zzgl. Gebühr nach lfd. Nr. 1

Bei Verfahrensbeteiligung anderer städtischer 
Abteilungen zzgl. Gebühr nach lfd. Nr. 1

Erteilung einer vereinfachten 
Baugenehmigung, in % der 
Baukostensumme (Baukosten gem. 
Definition s. Ziff. 3.1; § 52 Abs. 1 LBO)

Naturschutzrechtliche, wasserrechtliche und 
immissionsschutzrechtliche Entscheidungen
(§ 19 LNatSchG, § 4 BImSchG, WHG, WG)

Wenn der Gebührenberechnung Baukosten 
nicht zugrunde gelegt werden können
(§ 58 Abs. 1 LBO)

Wenn der Gebührenberechnung Baukosten 
nicht zugrunde gelegt werden können
(§ 52 Abs. 1 LBO)
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